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Erforderliche formale Standards für die Anerkennung als 
 SupervisorIn BTD 
  Stand: Juni 2008 
 
Name:  
 
Vorname: 
 
Geboren: 
 
Anschrift: 
 
Telefon: 
 

 
Ausbildung: 
 

 Anerkennung als AusbilderIn  BTD       ○ 

 

Berufliche Erfahrung: 
 
 Nachweis über drei tanztherapeutische Seminare zur Methodik der Supervision 

oder andere Supervisionsfortbildungen (insgesamt mindestens 60 UE).  

           ○ 

 

 Nachweis über selbstverantwortlich durchgeführte Fortbildungen, Workshops, 
Kongresstätigkeit, Veröffentlichungen, wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der 
Tanztherapie oder anderen therapeutischen Bereichen.  

           ○ 

 Nachweislich supervidierte, einzel- und gruppentherapeutische Tätigkeit im klini-
schen oder ambulanten Bereich mit mindesten 12 UE Supervision jährlich bis 
zum jetzigen Zeitpunkt der Bewerbung.  

           ○ 

Pionierregelung: 
 

Es besteht die Möglichkeit, als SupervisorIn BTD anerkannt zu werden, wenn 
die Anerkennung zum/zur AusbilderIn BTD bis zum 1.1.2000 erfolgte und  
er/sie sich zur Einhaltung des Ethikkodex verpflichtet. 

           ○ 

 

Wichtige Anmerkung!!!!!       UE= Unterrichtseinheit a` 45  Minuten. 
 
Wir bitten, dieses Deckblatt den Unterlagen beizufügen und die Reihenfolge der Nachweise einzuhalten. 


